
Marburg, den 10.05.2021

Umlaufverfahren – Auflösung des Parlamentes

Das  55.  Student*innenparlament  möge  sich  nach  dem  Willen  der  oben  genannten

Antragssteller*innen in ihrer Funktion als Mitglieder ebendieses Student*innenparlamentes gemäß

Art.  9,  Abs.  4  der  Satzung  der  Student*innenschaft  der  Philipps-Universität  Marburg  vom

14.10.2020 zum 31.05.2021 selbst auflösen.

-Der Vorstand des 55. Student*innenparlament


